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BGB §§ 2270, 2271 
Wechselbezüglichkeit einer Erbeinsetzung beim sog. Berliner Testament; gesonderte 
Prüfung jeder Verfügung; Verwendung von Gattungsbegriffen; Auslegung der Bezeichnung 
als „dessen Ehefrau“ 
 
1. Beim sog. Berliner Testament ist die Schlusserbeneinsetzung regelmäßig wechselbezüglich. Denn 
wer sein Vermögen zuletzt an die eigenen Kinder weitergeben will, sie aber trotzdem für den ersten 
eigenen Todesfall enterbt, tut das im Bewusstsein und Vertrauen darauf, dass wegen der Schluss-
erbeinsetzung des anderen Ehegatten das gemeinsame Vermögen eines Tages auf die Kinder übergehen 
wird. 
2. Die Wechselbezüglichkeit der Einsetzung eines Schlusserben bedeutet nicht automatisch, dass 
auch die Einsetzung der Ersatzschlusserbin wechselbezüglich ist. Vielmehr ist die Wechselbezüglich-
keit für jede einzelne Verfügung gesondert zu prüfen. 
3. Die Verwendung eines Gattungsbegriffs („Geschwister“, „Neffe“, „Patenkind“ etc.) zur Be-
zeichnung einer (Ersatz-)Schlusserbin kann als Indiz gegen eine enge persönliche Bindung zum 
Erblasser herangezogen werden (hier „dessen Ehefrau“ statt bspw. „unsere Schwiegertochter“). 
 
(Leitsätze der DNotI-Redaktion) 
















